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schinski erklärte, «Berlin» gehöre nicht vor den Sicherheitsrat. Rußland verde
sich auf jeden Fall nicht an der Aussprache beteiligen. Es gehe keine Blockade
Berlins. Die neutralen Mitglieder im Sicherheitsrat wollten zwischen den
Streitenden vermitteln. Aber die Neutralen konnten selber nicht einig werden.

Auch das Atom-Problem wurde weiter diskutiert. Die Russen wollen jetzt eine
Atomenergie-Kontrolle annehmen, wenn zu gleicher Zeit die amerikanischen
Atombomben zerstört werden. HKF.

Sprachschabernack
Yor Gericht

Ein Metzger namens Wagner, ein Wagner namens Schmid, ein
Schmied namens Maurer und ein Maurer namens Metzger machten
einen Kreuzjaß, bekamen dabei Krach und wurden tätlich.

Die Sache kam vor Gericht. Zeugen waren zwei Aargauer, der eine
hieß Berner, der andere Basler, ferner ein Berner namens Zürcher sowie
ein Schaffhauser namens Urner.

Der Berner namens Zürcher erklärte: «Ich habe ganz genau gesehen,
wie der Wagner den Wagner betrogen hat, während der Wagner doch
ehrlich gespielt hat. Daraufhin ist der Metzger aufgestanden und hat
den Wagner beschimpft. Da ist auch der Schmid wütend geworden und
hat den Schmied ins Gesicht geschlagen, worauf der Maurer und der
Maurer einander in die Haare geraten sind. Aber der Maurer kann
nichts dafür, der Maurer hat angefangen. Auch der Metzger ist
unschuldig, er hat den Metzger ...»

Hier fiel der Richter ohnmächtig vom Stuhl, und damit ist die
Geschichte aus. H. Gfeller

AUS DER WELT DER GEHÖRLOSEN
V

Die 10. Tagung des Schweiz. TaubstummenlehrerVereins
in der Kantonalen Sprachheilschule Münchenbuchsee

vom 13. —14. September 1948

Der schönen Tagung der schweizerischen Gehörlosen in Luzern folgte
die Tagung der schweizerischen Taubstummenlehrer in Münchenbuchsee.

Es wäre für die Taubstummenlehrer gewiß interessant gewesen,
wenn sie der Tagung in Luzern beigewohnt hätten. Als ich Herrn Hepp
am Morgen des 13. September grüßte, war sein erstes Wort: «Die
Gehörlosentagung in Luzern war sehr schön, viel schöner als die früheren
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